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zeugnisse) sowie Verbraucherprodukte, die dem § 2 Nummer 25 des Produktsi-

cherheitsgesetzes unterfallen (Verbraucherprodukte), i. S. d. § 1 Verbraucherinfor-

mationsgesetz (VIG), sodass auch keine Auskunftsansprüche nach dem BayUIG, 

dem UIG oder dem VIG ersichtlich sind.

Ungeachtet dessen können wir Ihnen mitteilen, dass derzeit eine operative, haupt-

amtliche Verwendung von Beschäftigten mit den Fähigkeiten eines Super-Recog-

nisers beim Polizeipräsidium (PP) München stattfindet. 

Da Sie in Ihrer Anfrage um Weiterleitung an die zuständige Behörde gebeten ha-

ben, haben wir diese an das PP München übermittelt. 

Für weitergehende Informationen zu Super Recognisern bei der bayerischen Poli-

zei darf ich Ihnen exemplarisch die Drucksache 19/1981 des Bayerischen Land-

tags an die Hand reichen, die Sie unter nachfolgendem Link abrufen können: 

https://www.bayern.landtag.de/www/ElanTextAblage_WP19/Drucksachen/Schriftli-

che%20Anfragen/19_0001981.pdf.

Im Rahmen einer Veröffentlichung dieser Antwort wird um Schwärzung der perso-

nenbezogenen Daten gebeten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Andre Remy
Leitender Polizeidirektor
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